
FDP Fraktion 
Winand Koch 
Oberster Bergweg 4 
35260 Stadtallendorf 

 

   

      
 Stadtallendorf, 05.03.24 

An Frau  
Stadtverordnetenvorsteherin 
Ilona Schaub 
Rathaus 
 
35260 Stadtallendorf 
 

 

Sehr geehrter Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

 

hiermit stelle ich persönlich und auch im Namen der FDP – Fraktion zur nächsten 
Stadtverordnetenversammlung folgende  

 

Große Anfrage 

 

zu Entwicklung der Straßenreinigungsaufwendungen und Straßenreinigungsgebühren in 
den letzten 10 Jahren 

Durch Beschluss der STAVO vom 02.10.2019 ist die Straßenreinigung in Stadtallendorf in 
städtische Eigenregie übernommen worden. 

Die nunmehr vorgenommenen Gebührenerhöhungen geben Anlass zu folgenden Fragen: 

 

1. Welche Sach- und Personalaufwendungen hat die Stadt bezüglich der der 
Straßenreinigungsaufwendungen und Straßenreinigungsgebühren in den Jahren 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 jeweils gehabt (bitte jeweils nach Sach- und 
Personalaufwand differenziert darstellen)? 

 

2. Welche Sach- und Personalaufwendungen hat die Stadt bezüglich der der 
Straßenreinigungsaufwendungen und Straßenreinigungsgebühren in den Jahren 
2020, 2021, 2022, 2023 jeweils gehabt (bitte jeweils nach Sach- und 
Personalaufwand differenziert darstellen)? 



3. Welchen Gebührensatz hat die Stadt den Bürgern jeweils in den Jahren 2015 bis 2019 
pro Abrechnungseinheit (laufender Meter, jeweils differenziert nach Jahren) in 
Rechnung gestellt? 
 

4. Welchen Gebührensatz hat die Stadt den Bürgern jeweils in den Jahren 2020 bis 
2023 pro Abrechnungseinheit (laufender Meter, jeweils differenziert nach Jahren) 
in Rechnung gestellt? 

 
5. Welche Kostensteigerungen waren für die Gebührenerhöhungen, differenziert 

jeweils genau nach Personal-, Sachaufwand und Jahr, in den Jahren 2020 bis 2023 
für die Berechnung der nunmehr beschlossenen Gebührenerhöhungen 
maßgeblich? 

 
6. Welcher Reparatur- und Wartungsaufwand ist bei den eingesetzten 

Kehrmaschinen, jeweils differenziert nach Jahren, im Zeitraum 2020 bis 2023 
konkret angefallen? 

 
7. Welche Kosten sind durch Anmietung von Ersatzmaschinen jeweils jährlich 

dargestellt im Zeitraum 2020 bis 2923 angefallen? 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Winand Koch 


